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An die 
Marktgemeinde Raaba-Grambach 
Josef-Krainer-Straße 40 
8074 Raaba-Grambach 
 
 

Amtliche Eintragungen 
 

  
HINWEIS: Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Die mit 
einem * gekennzeichneten Felder sind verpflichtend 
auszufüllen. Für alle Datumseingaben gilt das Format 
„TT.MM.JJJJ“. 

 
Antrag auf Bewilligung zur Errichtung einer Grundstückszufahrt gemäß § 25a 

Steiermärkisches Landes-Straßenverwaltungsgesetz 1964 idgF 

1. Angaben zu den Bauwerbern/innen 

1.1. Familienname/Firma*   

 

 

           Titel  

 
 
 

 
 
 
 

 

Adresse *  Haus-
Nr. * 

 

 

Ort *  PLZ *  

 

Telefon*                                          E-Mail*  

 
 

1.2. Familienname/Firma*   

 

 

           Titel  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vorname *  

Geburtsdatum* 
UID/FN* 

 

Vorname *  

Geburtsdatum*/ 
UID/FN* 
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Adresse *  Haus-
Nr. * 

 

 

Ort *  PLZ *  

 

Telefon*                                          E-Mail*  

 
2. Von der Verkehrsfläche (Bezeichnung) * 

 

 
KG *  Gst. Nr. *  EZ *  

 
3. Zur Liegenschaft * 

Straße *  Nr. *  

 
KG *  Gst. Nr. *  EZ *  

 

4. Datum und Unterschrift der Gebrauchsnehmern, Antragstellern und 

Liegenschaftseigentümern 

des an die öffentliche Verkehrsfläche anrainenden Grundstückes: 
 

1.1. Ort  Datum  Unterschrift*  

 

1.2. Ort    
Datum 

 Unterschrift*  

 
 

5. Firmenmäßige Zeichnung 

 
Firmenbuch-Nr./UID-Nr. * 
 

 
 
 
 
Die Zeichnungsberechtigten (bitte in Blockschrift)   
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6. Bevollmächtigter/e Vertreter/in 

Familienname/Firma*   

 

 

Akad. Grad  

 

Vorname *  

 

Adresse *  Haus-Nr. *  

 

Ort *  PLZ*  

 

Vollmacht vom *  

 

Datum   Unterschrift*  

 
 
 

7. Zustimmungserklärung der Grundeigentümer/innen oder Bauberechtigten (wenn die 
Bauwerber/innen nicht selbst Grundeigentümer/innen oder Bauberechtigte sind) oder die 
Zustimmung der Mehrheit nach Anteilen bei Miteigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz 
 

Grundbuchauszug vom *  

 

7.1.  Familienname*     Akad. Grad  

 

                Vorname *  

 

Adresse*   Haus-Nr. *  

 

Ort *  PLZ*  

 

Unterschrift*   

 

7.2.  Familienname*   Akad. Grad  

 

Vorname*   
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Adresse*   Haus-Nr. *  

 

Ort *  PLZ*  

 

             Unterschrift*   

 
 
 

8. Projektunterlagen (in 2-facher Ausfertigung) 
  
   Lageplan im Maßstab 1:1000 
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Merkblatt  
 

 
§ 25 a LStVG. 1964 Anschlüsse an Straßen: 
 
(1) Anschlüsse von öffentlichen Straßen sowie von nichtöffentlichen Straßen und Wegen oder Zu- und 
Abfahrten zu einzelnen Grundstücken an Landesstraßen dürfen nur mit Zustimmung des Landes 
(Landesstraßenverwaltung), entsprechende Anschlüsse an Verkehrsflächen von Gemeinden nur mit Zustimmung 
der Gemeinde (Gemeindestraßenverwaltung) angelegt oder abgeändert werden. Die Zustimmung ist zu 
erteilen, wenn hiedurch für die Leistungsfähigkeit der Landesstraße bzw. der Verkehrsflächen der Gemeinde 
keine Nachteile zu erwarten sind und dies den Rücksichten auf die künftige Verkehrsentwicklung und den in § 
16 enthaltenen Grundsätzen nicht widerspricht. Die Kosten des Baues und der Erhaltung dieser Straßen und 
Weganschlüsse sowie allfälliger Änderungen sind vom Erhalter der angeschlossenen Straße oder des 
angeschlossenen Weges zu tragen.  
 
(2) Wird die Zustimmung nach Abs. 1 nicht erteilt, so entscheidet über die Zulässigkeit des Anschlusses an 
Landesstraßen die Landesregierung, über die Zulässigkeit des Anschlusses an Verkehrsflächen der Gemeinden 
die Gemeinde mit Bescheid. In diesem Verfahren kommt der Straßenverwaltung, an deren Verkehrsfläche 
angeschlossen werden soll, Parteistellung zu. Die Beseitigung entgegen dieser Vorschrift vorgenommener 
Anschlüsse ist dem Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke bzw. der Gemeinde, die an eine 
Verkehrsfläche des Landes angeschlossen hat, über Antrag der Straßenverwaltung von der zuständigen Behörde 
mit Bescheid aufzutragen.  
 
(2a) Bei Zu- oder Abfahrten an Landesstraßen hat die Landesregierung auf Antrag der 
Landesstraßenverwaltung, bei Zu- oder Abfahrten an Gemeindestraßen hat die Gemeinde auf Antrag der 
Gemeindestraßenverwaltung deren Anpassung oder gänzliche Entfernung mit Bescheid auf Kosten des 
Anschlussberechtigten anzuordnen, wenn die seit der Gestattung erfolgte Änderung der Straßenbenutzung 
durch den Anschlussberechtigten dies erfordert.  
 
(3) Die Kosten des Baues, der Erhaltung und allfälliger Änderungen von Anschlüssen im Sinne des Abs. 1 sind von 
der Gemeinde, die an eine Verkehrsfläche des Landes angeschlossen hat bzw. vom Grundeigentümer der 
angeschlossenen Grundstücke zu tragen. 
 


	Gst Nr: 
	EZ: 
	Straße: 
	Gst Nr_2: 
	EZ_2: 
	Datum: 
	Unterschrift: 
	12 Ort: 
	Datum_2: 
	Unterschrift_2: 
	Die Zeichnungsberechtigten bitte in Blockschrift: 
	Akad Grad: 
	HausNr: 
	PLZ_3: 
	Vollmacht vom: 
	Datum_3: 
	Unterschrift_3: 
	Grundbuchauszug vom: 
	71 Familienname: 
	Akad Grad_2: 
	HausNr_2: 
	PLZ_4: 
	Unterschrift_4: 
	72 Familienname: 
	Akad Grad_3: 
	Vorname_2: 
	Adresse_2: 
	HausNr_3: 
	Ort_2: 
	PLZ_5: 
	Unterschrift_5: 
	Vorname: 
	FamiliennameFirma: 
	Adresse: 
	Ort: 
	Familienname Firma: 
	Titel: 
	Geburtsdatum UID/FN: 
	Haus-Nr: 
	PLZ: 
	Telefonnummer: 
	EMail: 
	Von der Verkehrsfläche (Bezeichnung): 
	Nr: 
	KG: 
	Firmenmäßige Zeichung: 
	Firmenbuch-Nr: 
	/UID-Nr: 

	Lageplan: Off


